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STEUERRECHT aktuell    II/2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach mehreren Anläufen ist das Wachstumschancengesetz doch 

noch verabschiedet worden und bringt zahlreiche Änderungen 

im Steuerrecht. Auch sonst hat sich im Steuerrecht einiges getan. 
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Steuertermine 6 – 8/2024 

 Jun Jul Aug 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 12. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 10. 10. 12. 

Einkommensteuer 10. - - 

Körperschaftsteuer 10. - - 

Vergnügungssteuer 10. 10. 12. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 15. 15. 

Gewerbesteuer - - 15. * 

Grundsteuer - - 15. * 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 19. 

SV-Beitragsnachweis 24. 25. 26. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 26. 29. 28. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

 

Auf den Punkt 

»Es gibt Politiker, die sagen, man solle 

die Steuern mit einem Lächeln bezah-

len. Das Finanzamt wollte aber lieber 

Bargeld.« 

Unbekannt 

 

»Es gibt nur drei Arten, sein Geld auf 

menschliche Weise zu verdienen: es fin-

den, in der Lotterie gewinnen, erben, 

oder in Gottes Namen stehlen, wenn 

man die Geschicklichkeit hat, keine Ge-

wissensbisse zu bekommen..« 

Georg Büchner 
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Änderungen durch das Wachstumschancengesetz 

Mit mehrmonatiger Verzögerung und reduziertem Umfang ist das Wachstumschancenge-

setz verabschiedet worden und in Kraft getreten. Für bewegliche Wirtschaftsgüter wird die 

degressive Abschreibung wieder eingeführt und für Wohngebäude erstmals zugelassen. 

einem Namen macht das Wachstums-

chancengesetz keine große Ehre mehr, 

denn das darin ursprünglich enthaltene 

Entlastungsvolumen ist in einem der zähesten 

Gesetzgebungsverfahren der jüngeren Vergan-

genheit nicht gewachsen, sondern erheblich ge-

schrumpft. Immerhin wurde die vom Vermitt-

lungsausschuss mit den Stimmen der Regie-

rungskoalition beschlossene Kompromisslö-

sung  beim Showdown im Bundesrat mit breiter 

Mehrheit bestätigt, sodass das 

Gesetz am 27. März 2024 ver-

kündet werden konnte und 

damit in Kraft getreten ist. Das 

Wachstumschancengesetz er-

füllt auch die Aufgabe eines 

Jahressteuergesetzes für 2023 

und enthält zahlreiche Detail-

regelungen, die nur in ganz bestimmten Fällen 

Auswirkungen haben. Der folgende Überblick 

zeigt daher nur die wesentlichen Änderungen, 

die in der finalen Fassung des Gesetzes enthal-

ten sind. 

 Degressive Abschreibung: Die Möglichkeit 

einer degressiven Abschreibung, die Ende 

2022 ausgelaufen war, wird noch einmal für 

neun Monate wiederbelebt. Bei einer An-

schaffung oder Herstellung beweglicher Wirt-

schaftsgüter nach dem 31. März 2024 und vor 

Ende des Jahres 2024  ist deren degressive 

Abschreibung mit höchstens 20 % bzw. dem 

Zweifachen des linearen AfA-Satzes möglich. 

Ursprünglich waren eine längere Laufzeit des 

Investitionsfensters als auch ein Höchstsatz 

von 25 % bzw. das 2,5-fache des linearen AfA-

Satzes geplant, doch das war den Bundeslän-

dern zu teuer. 

 Degressive AfA für Gebäude: Wegen des 

starken Rückgangs der Bautätigkeit ist die de-

gressive Abschreibung für Gebäude weiterhin 

im Gesetz enthalten. Zwar ist sie auf Gebäude 

beschränkt, die Wohnzwecken dienen, kann 

dann aber in Höhe von 5 % (ursprünglich wa-

ren 6 % vorgesehen) vorgenommen werden. 

Die degressive Abschreibung ist möglich für 

Gebäude in einem EU/EWR-Staat, deren Her-

stellung nach dem 30.  September 2023 und 

vor dem 1. Oktober 2029 begonnen oder für 

die der Kaufvertrag in diesem Zeitraum abge-

schlossen wird. Während die degressive Ab-

schreibung läuft, ist keine zu-

sätzliche Abschreibung für eine 

außergewöhnliche technische 

oder wirtschaftliche Abnut-

zung möglich. Allerdings kann 

jederzeit zur linearen Abschrei-

bung gewechselt werden, bei 

der eine solche zusätzliche Ab-

schreibung dann möglich wäre. 

 Mietwohnungsneubau: Die geltende Son-

derabschreibung für den Mietwohnungsneu-

bau kann zusätzlich zur jetzt eingeführten de-

gressiven AfA für Wohngebäude in Anspruch 

genommen werden. Die Laufzeit der Sonder-

abschreibung wurde deshalb um fast drei 

Jahre bis zum 1. Oktober 2029 verlängert. Für 

nach 2022 gestellte Bauanträge wurden au-

ßerdem die Kostenbezugsgrößen angehoben. 

Die Baukostenobergrenze steigt von 4.800 

Euro/m² auf 5.200 Euro/m² und die maximale 

Bemessungsgrundlage von 2.500 Euro/m² auf 

4.000 Euro/m². 

 Sonderabschreibung: Kleinere Betriebe, die 

im Vorjahr einen Gewinn von maximal 

200.000 Euro erzielt haben, können für be-

wegliche Wirtschaftsgüter in den ersten fünf 

Jahren eine Sonderabschreibung von insge-

samt bis zu 20 % geltend machen. Für ab 2024 

angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgü-

ter wird die Sonderabschreibung auf maximal 

S 
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40 % angehoben. Ursprünglich geplant war 

eine Anhebung auf bis zu 50 %. 

 Geschenke: Geschenke an Nichtarbeitneh-

mer dürfen nicht als Betriebsausgaben abge-

zogen werden, sofern deren Wert im Kalen-

derjahr mehr als 35 Euro pro Empfänger aus-

macht. Diese Abzugsgrenze steigt für alle 

nach 2023 beginnenden Wirtschaftsjahre  auf 

50 Euro pro Person und Jahr. 

 Elektrofirmenwagen: Bei der 1 %-Regelung 

sind reine Elektrofahrzeuge begünstigt. Statt 

1 % des Bruttolistenpreises sind nur 0,25 % als 

geldwerter Vorteil für die Privatnutzung anzu-

setzen. Voraussetzung ist allerdings, dass der 

Listenpreis nicht höher als 

60.000 Euro ist. Für ab 2024 

angeschaffte Fahrzeuge 

wird die Grenze auf 70.000 

Euro (geplant waren 80.000 

Euro) angehoben. 

 Berufskraftfahrer: Der 

Pauschbetrag für Berufs-

kraftfahrer, die im Fahrzeug übernachten, 

steigt ab 2024 von 8 Euro auf 9 Euro pro Ka-

lendertag. Statt der Pauschale können auch 

weiterhin die tatsächlichen Aufwendungen 

geltend gemacht werden. 

 Rentenbesteuerung: Um die vom Bundesfi-

nanzhof geforderte Vermeidung einer Dop-

pelbesteuerung von Renten umzusetzen, 

steigt der vom Jahr des Rentenbeginns ab-

hängige Besteuerungsanteil der Rente ab 

2023 jährlich nicht mehr um 1,0 %, sondern 

nur noch um 0,5 %. Bei einem Renteneintritt 

im Jahr 2024 beträgt der Besteuerungsanteil 

damit statt 84 % nur 83 %. Durch die Ände-

rung wird die volle Besteuerung der Rente 

erst 2058 statt bisher 2040 erreicht. 

 Versorgungsfreibetrag: Korrespondierend 

zur geänderten Rentenbesteuerung wird auch 

der Versorgungsfreibetrag angepasst. Begin-

nend mit dem Jahr 2023 wird der anzuwen-

dende Prozentwert zur Bemessung des Ver-

sorgungsfreibetrages jährlich nicht mehr um 

0,8 %, sondern nur noch um 0,4 % verringert. 

Der Höchstbetrag sinkt ab 2023 um jährlich 

30 Euro und der Zuschlag zum Versorgungs-

freibetrag um jährlich 9 Euro. 

 Altersentlastungsbetrag: Ebenfalls ange-

passt wird der Altersentlastungsbetrag. Dieser 

wird nun jährlich nur noch um 0,4 % statt bis-

her 0,8 % verringert. Der Höchstbetrag sinkt 

dementsprechend ab dem Jahr 2023 um jähr-

lich 19 Euro anstatt bisher 38 Euro. 

 Kleinbetragsrenten: Sofern die monatliche 

Rente aus einem steuerbegünstigten Vertrag 

unter einem bestimmten Grenzbetrag liegen 

würde (2024 bei 35,35 Euro), kann sie vom An-

bieter auch in Form einer einmaligen Kapital-

abfindung ausgezahlt werden, ohne dass dies 

negative steuerliche Folgen 

hätte. Künftig soll die Abfin-

dung einer Kleinbetragsrente 

während der Auszahlungs-

phase auch dann steuerun-

schädlich möglich sein, wenn 

die Rente durch einen Versor-

gungsausgleich den Grenzbe-

trag erreicht oder unterschreitet. 

 Gruppenunfallversicherung: Die Beiträge zu 

einer Gruppenunfallversicherung können 

pauschal mit 20 % versteuert werden, wenn 

der durchschnittliche Beitrag je Arbeitnehmer 

nach Abzug der Versicherungssteuer nicht 

mehr als 100 Euro im Jahr beträgt. Ab 2024 

entfällt der Grenzbetrag, womit alle Grup-

penunfallversicherungen pauschal versteuert 

werden können. 

 Qualifizierungsgeld: Unter bestimmten Vo-

raussetzungen erhalten Arbeitnehmer bei ei-

ner beruflichen Weiterbildung von der Agen-

tur für Arbeit ein Qualifizierungsgeld. Dieses 

zählt nun zu den steuerfreien, aber dem Pro-

gressionsvorbehalt unterliegenden Lohner-

satzleistungen. Gleichzeitig wurden die vom 

Arbeitgeber zu tragenden Weiterbildungs-

kosten steuerfrei gestellt. 

 Abfrage durch Arbeitgeber: Seit 2023 ist in 

der Lohnsteuerbescheinigung verpflichtend 

die Steueridentifikationsnummer des Arbeit-

nehmers anzugeben. Damit Arbeitgeber diese 

auch dann beim Finanzamt anfragen können, 
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wenn der Arbeitnehmer diese nicht mitgeteilt 

oder den Arbeitgeber zu einer Abfrage be-

vollmächtigt hat, wurde nun eine gesetzliche 

Grundlage geschaffen, die eine Abfrage durch 

den Arbeitgeber ermöglicht. Die Änderung 

betrifft jedoch nur Bestandsfälle, in denen der 

Arbeitgeber für den Arbeitnehmer schon für 

2022 eine Lohnsteuerbescheinigung übermit-

telt hat und schafft damit eine gesetzliche 

Grundlage für die entsprechende Verwal-

tungsanweisung des Bundesfinanzministeri-

ums. 

 Ermäßigte Besteuerung: Bisher kann die er-

mäßigte Besteuerung für bestimmte Entschä-

digungen und Vergütungen für mehrjährige 

Tätigkeiten schon beim 

Lohnsteuerabzug berück-

sichtigt werden. Weil das 

aber für die Arbeitgeber 

recht kompliziert und mit 

steuerlichen Risiken verbun-

den ist, wird das Verfahren 

ab 2025 gestrichen. Arbeit-

nehmer können die ermäßigte Besteuerung 

weiterhin durch Abgabe einer Steuererklä-

rung beim Finanzamt geltend machen. 

 Private Veräußerungsgeschäfte: Gewinne 

aus privaten Veräußerungsgeschäften sind 

steuerfrei, wenn der erzielte Gewinn nicht 

mehr als 600 Euro im Jahr beträgt. Diese Frei-

grenze wird ab 2024 auf 1.000 Euro angeho-

ben. Bei zusammenveranlagten Ehegatten hat 

wie bisher jeder der beiden Ehegatten einzeln 

Anspruch auf die Freigrenze. 

 Zinsschranke: Verschiedene Änderungen der 

Zinsschranke, die zum Großteil auf neue EU-

Vorgaben zurückgehen, waren ursprünglich 

auch Teil des Wachstumschancengesetzes. Da 

diese aber noch vor dem Jahreswechsel in 

Kraft treten mussten, wurden sie kurzfristig in 

das Kreditzweitmarktförderungsgesetz trans-

plantiert. 

 Thesaurierungsbegünstigung: Durch meh-

rere Maßnahmen soll die Thesaurierungsbe-

günstigung auch für Unternehmer attraktiv 

werden, die nicht den Spitzensteuersatz 

zahlen. Dazu wird insbesondere der begüns-

tigungsfähige Gewinn um die gezahlte Ge-

werbesteuer und die Beträge erhöht, die zur 

Zahlung der Einkommensteuer entnommen 

werden. Im Gegensatz zum Regierungsent-

wurf, nach dem die Änderungen erst 2025 

gelten sollten, greifen diese schon ab 2024. 

 Verlustvortrag: Nach dem geltenden Recht 

ist bis zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. Euro 

(2 Mio. Euro für zusammenveranlagte Ehegat-

ten) der Verlustvortrag unbeschränkt mög-

lich. Für den Teil, der den Sockelbetrag über-

schreitet, ist der Verlustvortrag auf 60 % der 

Einkünfte beschränkt, die in dem Jahr erzielt 

werden, auf das der Verlust vorgetragen wird. 

Statt der geplanten Ausset-

zung dieser Mindestgewinnbe-

steuerung wird lediglich die 

Grenze von 2024 bis Ende 2027 

auf 70 % (geplant waren 80 %) 

angehoben. 

 Spendenabzug: Spenden 

an eine gemeinnützige Organi-

sation außerhalb Deutschlands dürfen ab 

2025 nur dann steuerlich abgezogen werden, 

wenn der Spendenempfänger eine Zuwen-

dungsbestätigung gemäß dem amtlichen 

Muster ausstellt. Um dazu befugt zu sein, 

muss die Organisation im Zuwendungsemp-

fängerregister beim Bundeszentralamt für 

Steuern registriert sein, das dieses Jahr aufge-

baut wird. 

 Buchführungspflicht: Für Wirtschaftsjahre, 

die nach 2023 beginnen, werden die Buchfüh-

rungspflichtgrenzen angehoben. Die Buch-

führungspflicht gilt nun ab einem Jahresum-

satz von 800.000 Euro (bisher 600.000 Euro) 

oder einem Jahresgewinn von 80.000 Euro 

(bisher 60.000 Euro). Aufgrund des späten In-

krafttretens des Wachstumschancengesetzes 

kann es sein, dass vom Finanzamt bereits eine 

Aufforderung zur Buchführungspflicht erlas-

sen wurde, obwohl die neuen Grenzwerte 

nicht überschritten werden. Wurde die Auf-

forderung vor dem Inkrafttreten der höheren 

Grenzbeträge erlassen, ist beim Finanzamt ein 
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Antrag auf Aufhebung der Aufforderung 

möglich. 

 Aufbewahrungspflicht: Wer im Jahr Über-

schusseinkünfte (Arbeitslohn, Renten, Kapital-

erträge, Mieten und Pachten) von mehr als 

500.000 Euro erzielt, muss Unterlagen über 

die Einnahmen und Werbungskosten aus den 

Überschusseinkünften sechs Jahre aufbewah-

ren. Diese Betragsgrenze wird ab 2027 auf 

750.000 Euro angehoben. Auch wenn die 

Grenze ab 2027 nicht mehr überschritten 

wird, müssen die bis Ende 2026 angefallenen 

Unterlagen bis zum Ende der jeweiligen Auf-

bewahrungsfrist weiter archiviert werden. 

 Körperschaftsteueroption: 

Ab sofort können auch ein-

getragene Gesellschaften 

bürgerlichen Rechts die Op-

tion zur Körperschaftsteuer 

in Anspruch nehmen. Die 

Option gilt damit für alle 

Personenhandelsgesell-

schaften, Partnerschaftsgesellschaften und 

eine eingetragene GbR. Einige Regelungen 

zur Option werden zudem angepasst. 

 Stromlieferungen: Um Mieterstrommodelle 

und Solaranlagen zu fördern, wurde die Kör-

perschaftsteuerbefreiung für Wohnungsbau-

genossenschaften und -vereine angepasst 

und gilt nun, wenn die Einnahmen aus 

Stromlieferungen 30 % der Gesamteinnah-

men (bisher 20 %) nicht übersteigen. Außer-

dem gilt die erweiterte Kürzung bei der Ge-

werbesteuer für grundstücksverwaltende Un-

ternehmen nun, wenn die Einnahmen aus So-

laranlagen und Ladestationen für Elektrofahr-

zeuge nicht mehr als 20 % der Gesamteinnah-

men (bisher 10 %) ausmachen. Beide Ände-

rungen gelten ab dem Jahr 2023. 

 Elektronische Rechnungen: Für Lieferungen 

und Leistungen an andere Unternehmer müs-

sen ab 2025 zwingend elektronische Rech-

nungen ausgestellt werden. Dies ist der erste 

Schritt zur Einführung eines nationalen Mel-

desystems für alle Umsätze, mit dem der Fis-

kus Umsatzsteuerbetrug bekämpfen will. Als 

elektronische Rechnung gilt dabei nur eine 

Rechnung in einem strukturierten elektroni-

schen Format, das automatisch weiterverar-

beitet werden kann. Papierrechnungen und 

andere elektronische Rechnungen, beispiels-

weise reine PDF-Dokumente, gelten dagegen 

als sonstige Rechnungen. In einem Über-

gangszeitraum bis Ende 2026 kann mit Zu-

stimmung des Empfängers statt einer elektro-

nischen Rechnung auch eine sonstige Rech-

nung ausgestellt werden. Für Unternehmen, 

deren Gesamtumsatz im Vorjahr nicht mehr 

als 800.000 Euro betragen hat, gilt diese Über-

gangsfrist sogar bis Ende 2027. Darüber hin-

aus können alle Unternehmen 

– unabhängig von Umsatz-

grenzen – unter bestimmten 

Voraussetzungen das verwen-

dete Format untereinander 

vereinbaren, womit insbeson-

dere das EDI-Verfahren bis 

Ende 2027 nutzbar bleibt. 

Mehr über die elektronische Rechnung und 

die damit verbundenen Pflichten erfahren Sie 

in den nächsten Ausgaben. 

 Ist-Besteuerung: Die Option zur Ist-Besteue-

rung besteht ab 2024 bis zu einem Vorjahres-

umsatz von 800.000 Euro statt bisher 600.000 

Euro. 

 Umsatzsteuer-Voranmeldung: Ab 2025 ist 

die Befreiung von der Abgabe einer Umsatz-

steuer-Voranmeldung möglich, wenn die 

Steuer im Vorjahr nicht mehr als 2.000 Euro 

betragen hat. Bis einschließlich 2024 beträgt 

der Schwellenwert noch 1.000 Euro. 

 Kleinunternehmer: Ab 2024 müssen umsatz-

steuerliche Kleinunternehmer in den meisten 

Fällen keine Umsatzsteuerjahreserklärung 

mehr abgeben. 

 Forschungszulage: Die Regelungen zur For-

schungszulage werden an mehreren Stellen 

verbessert, sodass insbesondere Einzelunter-

nehmen und Kleinbetriebe stärker von der 

Forschungszulage profitieren können. Bei-

spielsweise wird der berücksichtigungsfähige 

Wert einer Arbeitsstunde  des 
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Einzelunternehmers oder Gesellschafters von 

40 Euro auf 70 Euro angehoben. Außerdem 

können KMU-Betriebe eine Erhöhung der 

Forschungszulage um 10 % beantragen, wo-

mit statt 25 % dann 35 % der Bemessungs-

grundlage als Forschungszulage gewährt 

werden. Die Höchstgrenze der 

Bemessungsgrundlage wird von bisher 4 Mio. 

Euro auf 10 Mio. Euro angehoben. Allerdings 

gelten diese und weitere Verbesserungen erst 

ab Inkrafttreten des Gesetzes, also ab dem 28. 

März 2024. Zu diesen Änderungen lesen Sie 

mehr in einer der folgenden Ausgaben. 

 

 

KURZ NOTIERT: ALLE STEUERZAHLER / PRIVATLEUTE UND FAMILIEN / KAPITALANLEGER 

Anwaltskammer hält Soli 

für verfassungswidrig 

Ein Gutachten der Bundesrechts-

anwaltskammer (BRAK) für das 

Bundesverfassungsgericht kommt 

zu dem Ergebnis, dass der Solidari-

tätszuschlag nach seiner teilweisen 

Abschaffung verfassungswidrig ist. 

Laut der BRAK ist der Soli verfas-

sungsrechtlich nicht mehr durch 

eine Ausnahmelage gedeckt. Au-

ßerdem verstößt die Erhebung des 

Soli bei nur noch rund 10 % der 

Steuerzahler gegen den Gleich-

heitsgrundsatz. Beim Bundesver-

fassungsgericht ist derzeit eine 

Verfassungsbeschwerde gegen 

den Soli in seiner aktuellen Form 

anhängig, zu der das Gericht das 

Gutachten der BRAK angefordert 

hatte. 

 

Jährlicher Frühjahrsputz im 

Steuerrecht 

Seit 2011 veröffentlicht das Bun-

desfinanzministerium jedes Früh-

jahr eine Positivliste der weiterhin 

gültigen Schreiben und gleich lau-

tenden Erlasse der obersten Fi-

nanzbehörden der Länder. Mit ins-

gesamt 151 Verwaltungsanweisun-

gen, die nach dem 31. Dezember 

2022 nicht mehr angewendet wer-

den sollen, liegt die Zahl der aus-

sortierten Verwaltungsanweisun-

gen etwas über dem langjährigen 

Mittel, was auch am Auslaufen ver-

schiedener Sonderregelungen 

liegt, die nur während der Corona-

Pandemie galten. Im Vergleich 

dazu ist die Liste weiterhin gültiger 

Verwaltungsanweisungen 121 Sei-

ten lang und hat 2.025 Einträge – 6 

Einträge mehr als im letzten Jahr 

und rund 30 Seiten mehr als noch 

vor der Pandemie. 

 

Datenaustausch zu Auslands-

konten ist verfassungsgemäß 

Das Bundeszentralamt für Steuern 

erhält von anderen Staaten inzwi-

schen regelmäßig Informationen 

über die dort von deutschen 

Staatsbürgern geführten Bankkon-

ten. Es speichert diese Daten und 

leitet sie bei Bedarf an die zustän-

digen Finanzbehörden weiter. Die-

ser automatische Informationsaus-

tausch über ausländische Finanz-

konten verstößt nicht gegen das 

Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung der betroffenen Steu-

erzahler. Mit dieser Entscheidung 

hat der Bundesfinanzhof die Klage 

mehrerer Steuerzahler abgewie-

sen, die Konten in der Schweiz ha-

ben und gegen die Übermittlung 

der Kontostände ihrer Schweizer 

Bankkonten an das Bundeszentral-

amt zu Felde gezogen waren. Zwar 

stellt die Verarbeitung und Spei-

cherung einen Eingriff in die infor-

mationelle Selbstbestimmung dar, 

aber dieser ist nach Überzeugung 

des Bundesfinanzhofs gerechtfer-

tigt. 

Unterbringung in 

einer Pflege-WG 

Aufwendungen für die krankheits-, 

pflege- oder behinderungsbe-

dingte Unterbringung in einer dem 

jeweiligen Landesrecht unterlie-

genden Wohngemeinschaft sind 

als außergewöhnliche Belastung zu 

berücksichtigen. Mit dieser Ent-

scheidung hat der Bundesfinanz-

hof die Unterbringung in einer an-

erkannten Pflege-WG der Unter-

bringung in einem Pflegeheim 

gleichgestellt. Wie bei der Heimun-

terbringung sind aber die Ausga-

ben um die Haushaltsersparnis zu 

kürzen, es sei denn, der Pflegebe-

dürftige behält seinen Haushalt 

bei. 

 

Pflegepauschbetrag nur bei 

angemessener Pflegeleistung 

Wer für eine andere Person in sei-

ner Wohnung oder in der Woh-

nung des Pflegebedürftigen Pfle-

geleistungen erbringt und dafür 

keine Einnahmen erhält, kann ei-

nen Pflegepauschbetrag steuerlich 

geltend machen, der vom Pflege-

grad des Pflegebedürftigen ab-

hängt. Das Finanzgericht Sachsen 

hat dazu aber klargestellt, dass der 

Anspruch auf den Pflegepauschbe-

trag nur besteht, wenn die Pflege-

leistung durch den Steuerzahler, 

der den Pauschbetrag bean-

sprucht, mehr als 10 % des gesam-

ten Pflegeaufwands ausmacht. 
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Im Streitfall besuchte ein Sohn 

seine pflegebedürftige Mutter fünf 

Mal im Jahr für mehrere Tage in ei-

ner Einrichtung des betreuten 

Wohnens und half in dieser Zeit bei 

der Körperpflege, beim An- und 

Ausziehen, bei den Mahlzeiten und 

beim Verlassen der Wohnung. Au-

ßerdem unterstützte er seine Mut-

ter in organisatorischen Dingen. 

Das Finanzamt wollte den Pausch-

betrag hier nicht gewähren, weil 

die Pflege nicht über das bei Fami-

lienbesuchen Übliche hinausging. 

Das Finanzgericht gab dem Finanz-

amt Recht. Für den Pflegepausch-

betrag müsse mindestens 10 % des 

pflegerischen Zeitaufwandes über-

nommen werden, um einen Abzug 

als außergewöhnliche Belastung zu 

rechtfertigen. Andernfalls könnten 

in vielen Fällen Familienbesuche, 

die mit Hilfeleistungen im Haushalt 

verbunden seien, als außerge-

wöhnliche Belastung berücksich-

tigt werden, und das sei nicht In-

tention des Gesetzgebers gewe-

sen. 

 

Ordnungsmäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs 

Wenn nachträgliche Änderungen in einem elektronischen Fahrtenbuch nicht in der Daten-

datei selbst dokumentiert werden, liegt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vor. 

ittlerweile sind elektronische Fahrten-

bücher eher die Regel als die Aus-

nahme, denn meist stellen diese eine 

Arbeitserleichterung bei der lästigen Dokumen-

tation für das Finanzamt dar. Das Finanzgericht 

Düsseldorf weist aber wieder 

einmal darauf hin, dass auch 

elektronische Fahrtenbücher 

eine geschlossene Form haben 

müssen, um steuerlich aner-

kannt zu werden. Eine äußere 

geschlossene Form weist ein 

mit Hilfe eines Computerpro-

gramms erzeugtes Fahrtenbuch laut dem Urteil 

nur dann auf, wenn nachträgliche Veränderun-

gen an den zu einem früheren Zeitpunkt einge-

gebenen Daten technisch ausgeschlossen sind 

oder in der Datei selbst dokumentiert oder offen 

gelegt werden und bereits bei gewöhnlicher Ein-

sichtnahme in das elektronische Fahrtenbuch er-

kennbar sind. Alle erforderlichen Angaben müs-

sen sich dem Fahrtenbuch selbst entnehmen las-

sen. Ein Verweis auf ergänzende Unterlagen ist 

nur zulässig, wenn der geschlossene Charakter 

der Fahrtenbuchaufzeichnungen dadurch nicht 

beeinträchtigt wird. 

Die im Streitfall geführten elektronischen Fahr-

tenbücher erfüllen diese Voraussetzungen nicht, 

denn es wurde ein Programm verwendet, das 

nachträgliche Änderungen zulässt, ohne diese 

Änderungen im Fahrtenbuch selbst offenzule-

gen. Eingetragene Fahrten konnten bis zur Fest-

schreibung des jeweiligen Monats beliebig ge-

ändert oder gelöscht werden. 

Vorgenommene Veränderun-

gen sind dabei nicht unmittel-

bar aus dem Fahrtenbuch 

selbst ersichtlich gewesen, 

sondern wurden lediglich in 

Protokolldateien festgehalten. 

Folglich kann die Ordnungsge-

mäßheit des Fahrtenbuchs nur unter Heranzie-

hung der Änderungsprotokolle überprüft wer-

den. Zwar sind diese Protokolldateien ihrerseits 

nicht änderbar oder löschbar. Solche externen 

Dateien sind jedoch nach der Überzeugung des 

Gerichts schon dem Grunde nach nicht geeignet, 

die geschlossene Form des Fahrtenbuchs herzu-

stellen. Der Kläger konnte sich auch nicht darauf 

berufen, dass bei der vorherigen Außenprüfung 

das Fahrtenbuch nicht beanstandet wurde, ob-

wohl es mit derselben Software erstellt worden 

war. Eine bloße Nichtbeanstandung bei der Au-

ßenprüfung führt noch nicht dazu, dass der Steu-

erzahler sich bei einer späteren Prüfung auf Ver-

trauensschutz berufen kann. 
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KURZ NOTIERT: UNTERNEHMER / ARBEITGEBER & ARBEITNEHMER / GMBH 

Letztmalige Fristverlänge-

rung für Schlussabrechnung 

Bund und Länder haben sich im 

Einklang mit den Berufsorganisati-

onen der prüfenden Dritten auf 

eine letztmalige Fristverlängerung 

zur Einreichung der Schlussabrech-

nung verständigt. Die Schlussab-

rechnungen der Corona-Wirt-

schaftshilfen (Überbrückungs-, No-

vember- und Dezemberhilfen) 

können demnach noch bis zum 30. 

September 2024 eingereicht wer-

den. Mit dieser Fristverlängerung 

sind auch einige Vereinfachungen 

im Prüfverfahren verbunden. Durch 

diese Maßnahmen sollen den 21 

Bewilligungsstellen im Lauf des 

Jahres möglichst alle der noch rund 

400.000 ausstehenden Schlussab-

rechnungen zur Prüfung vorliegen. 

 

Mehrfache Ausschöpfung der 

Investitionsabzugsbeträge 

Für die Inanspruchnahme von In-

vestitionsabzugsbeträgen gibt es 

einen jährlichen Höchstbetrag, der 

pro Unternehmen geprüft wird. 

Wenn ein Einzelunternehmer zwei 

voneinander unabhängige Be-

triebe führt, kann er den Höchstbe-

trag so für jeden Betrieb separat 

ausschöpfen Das Finanzgericht 

Düsseldorf musste sich nun mit der 

Frage befassen, ob der Inhaber ei-

nes Altmaterialgroßhandels einen 

zweiten Gewerbebetrieb führt oder 

ob ein einheitlicher Gewerbebe-

trieb vorliegt. Der Kläger hatte von 

seiner Mutter einen Schrotthandel 

geerbt, der unter derselben An-

schrift geführt wurde, aber sepa-

rate Geschäftsräume, Konten und 

eine separate Buchführung sowie 

eine eigene Steuernummer besaß. 

Das Finanzgericht ging in diesem 

Fall von einem einheitlichen Ge-

werbebetrieb aus, weil die 

Betriebsteile nicht nur unter einer 

gemeinsamen Anschrift tätig sind, 

sondern gleichartige Tätigkeiten 

ausführen und sich gegenseitig er-

gänzen. Das Gericht berücksich-

tigte noch weitere Faktoren, die 

aber zum selben Ergebnis führten. 

Gegen das Urteil hat der Kläger Re-

vision beim Bundesfinanzhof ein-

gelegt. 

 

Pauschalbesteuerung der 

Überlassung von VIP-Logen 

Die unentgeltliche Zurverfügungs-

tellung von Plätzen in einer VIP-

Loge an Geschäftspartner und Ar-

beitnehmer ist eine Sachzuwen-

dung, die pauschal besteuert wer-

den kann. Diese gängige Praxis hat 

der Bundesfinanzhof bestätigt, 

aber dabei klargestellt, dass der 

Gegenstand der Sachzuwendung 

die Überlassung des einzelnen Lo-

genplatzes ist. Auf Leerplätze  oder 

nicht besuchte Veranstaltungen 

entfallende Aufwendungen für die 

Loge sind deshalb ebenso wenig 

bei der Pauschalbesteuerung zu 

berücksichtigen wie die Kosten ei-

nes Sitzplatzes für einen Mitarbei-

ter, der allein zur Betreuung der 

Gäste  bei der Veranstaltung anwe-

send ist. Die Aufwendungen für die 

überlassenen Plätze können über 

eine sachgerechte Schätzung er-

mittelt werden. Gleiches gilt für 

den nicht zu versteuernden Wer-

beanteil, der auf die Zuwendung 

des Logenplatzes entfällt. 

 

Erweiterte Kürzung bei einer 

Betriebsverpachtung 

Unternehmen, die ausschließlich 

Wohnimmobilien und Kapitalver-

mögen verwalten, können bei der 

Gewerbesteuer die erweiterte Kür-

zung in Anspruch nehmen. Dass 

die erweitere Kürzung auch im Fall 

einer Betriebsverpachtung in Frage 

kommen kann, hat der Bundesfi-

nanzhof bestätigt: Eine Betriebs-

verpachtung ist nicht kürzungs-

schädlich, wenn die wesentlichen, 

dem Betrieb das Gepräge geben-

den Betriebsgegenstände vermie-

tet werden und es sich dabei aus-

schließlich um eigenen bebauten 

oder unbebauten Grundbesitz 

handelt. Die Mitvermietung von 

Gebäudebestandteilen, die dem 

gemeinschaftlichen Eigentum zu-

geordnet sind, ist dabei ein zwin-

gend notwendiger Teil der Über-

lassung eigenen Grundbesitzes 

und deshalb nicht kürzungsschäd-

lich. 

 

Doppelte Haushaltsführung 

nur bei längerer Fahrzeit 

Liegen Hauptwohnung und erste 

Tätigkeitsstätte lediglich 30 km 

auseinander und beträgt die 

durchschnittliche Fahrzeit mit dem 

Auto für diese Strecke etwa eine 

Stunde, ist eine doppelte Haus-

haltsführung nicht anzuerkennen. 

Für das Finanzgericht Münster 

spielte es keine Rolle, dass die 

Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln mehr als zwei Stunden be-

trug, weil der Kläger nicht nachvoll-

ziehbar darlegen konnte, dass er 

die täglichen Fahrten auf diese 

Weise zurückgelegt hätte, nach-

dem ihm vom Arbeitgeber ein Fir-

menwagen auch zur Privatnutzung 

überlassen worden war. Eine übli-

che Wegezeit von bis zu einer 

Stunde hält das Gericht noch für 

zumutbar, und da die üblichen 

Wegezeiten maßgeblich sind, seien 

zeitweise Verzögerungen aufgrund 

von Baustellen nicht zu berücksich-

tigen. 
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Geltendmachung der Ener-

giepreispauschale nicht beim 

Arbeitgeber 

Eine vom Arbeitgeber nicht ausge-

zahlte Energiepreispauschale ist 

vom Arbeitnehmer nicht gegen-

über dem Arbeitgeber, sondern im 

Rahmen des Veranlagungsverfah-

rens für 2022 durch Abgabe einer 

Einkommensteuererklärung gel-

tend zu machen. Nachdem bereits 

ein Finanzgericht vergleichbar ent-

schieden hatte, hat der Bundesfi-

nanzhof nun bestätigt, dass sich 

der Arbeitnehmer grundsätzlich an 

sein Finanzamt wenden und eine 

Steuererklärung abgeben muss, 

wenn ihm der Arbeitgeber die 

Energiepreispauschale nicht aus-

zahlt. Erst wenn sich auch das 

Finanzamt sträuben sollte, kann die 

Pauschale vor dem Finanzgericht 

erstritten werden. 

 

Voraussetzungen für Option 

zum Teileinkünfteverfahren 

Für die Erträge aus der Beteiligung 

an einer Kapitalgesellschaft kann 

unter bestimmten Voraussetzun-

gen das Teileinkünfteverfahren an-

stelle der Abgeltungsteuer gewählt 

werden. Der Antrag auf das Teilein-

künfteverfahren gilt - solange er 

nicht widerrufen wird - laut dem 

Gesetz auch für die folgenden vier 

Veranlagungszeiträume, ohne dass 

die Antragsvoraussetzungen er-

neut zu belegen sind. Zu dieser Re-

gelung hat der Bundesfinanzhof 

nun klargestellt, dass das 

Finanzamt das Vorliegen der An-

tragsvoraussetzungen in den fol-

genden vier Veranlagungszeiträu-

men unterstellen muss, auch wenn 

diese in der Zwischenzeit wegge-

fallen sein sollten. Der Fiskus wollte 

die Regelung so verstanden wis-

sen, dass das Finanzamt lediglich 

auf den ständigen Nachweis der 

Voraussetzungen verzichtet, aber 

dem Steuerzahler das Teilein-

künfteiverfahren in einem späteren 

Kalenderjahr verweigern kann, 

wenn die Voraussetzungen inzwi-

schen weggefallen sind. Demge-

genüber meint der Bundesfinanz-

hof, dass diese Auslegung des Fi-

nanzamts von der Gesetzesbe-

gründung und dem Sinnzusam-

menhang der Vereinfachungsrege-

lung nicht gedeckt ist. 

 

 

Accessoires und Kleidung sind keine Betriebsausgaben 

Auch Influencer und Personen mit ähnlichen Tätigkeiten können Ausgaben für Accessoires, 

Kosmetik oder Kleidungsstücke nicht als Betriebsausgaben geltend machen. 

in ehernes Prinzip im Steuerrecht ist, dass 

Gegenstände, die auch privat genutzt wer-

den können, und Leistungen, die auch pri-

vaten Charakter haben, nicht als Werbungskos-

ten oder Betriebsausgaben 

geltend gemacht werden kön-

nen. Ausnahmen von diesem 

Prinzip gibt es nur in ganz be-

stimmten Fällen oder wenn 

eine eindeutige und objektive 

Aufteilung in einen privaten 

und einen beruflichen Anteil 

möglich ist. Wegen dieses Prinzips scheiterte 

eine Influencerin mit ihrer Klage beim Nieder-

sächsischen Finanzgericht, mit der sie den antei-

ligen Abzug von Ausgaben für Accessoires und 

Kleidungsstücke als Betriebsausgaben im Rah-

men ihrer Einnahmen aus sozialen Medien errei-

chen wollte.  

Zwar teilte die Klägerin die Ausgaben in einen 

privaten Anteil in Höhe von 60 % und einen be-

trieblichen Anteil in Höhe von 40 % auf. Doch das 

Gericht verwies darauf, dass bei gewöhnlicher 

bürgerlicher Kleidung und 

Mode-Accessoires eine Tren-

nung zwischen privater und 

betrieblicher Sphäre nicht 

möglich ist und wies die Klage 

ab. Es komme nicht auf die 

Nutzung der Gegenstände an, 

meint das Gericht, denn allein 

die naheliegende Möglichkeit der Privatnutzung 

führt dazu, dass eine steuerliche Berücksichti-

gung ausgeschlossen ist. Ob die angeschafften 

Gegenstände teilweise oder ausschließlich be-

trieblich genutzt wurden, ist damit unerheblich. 

Der Beruf eines Influencers unterscheidet sich in-

soweit nicht von anderen Berufen. 
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KURZ NOTIERT: IMMOBILIENEIGENTÜMER 

Überlassung an Angehörige 

verhindert keinen Spekulati-

onsgewinn 

Die zehnjährige Spekulationsfrist 

für Immobilien greift dann nicht, 

wenn das Haus oder die Wohnung 

zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

wurde. Der Bundesfinanzhof hat 

nun klargestellt, dass die unent-

geltliche Überlassung der Immobi-

lie an die Mutter oder Schwieger-

mutter diese Voraussetzung nicht 

erfüllt. Erforderlich sei in jedem 

Fall, dass der Steuerzahler die Im-

mobilie auch selbst bewohnt, wo-

bei eine gemeinsame Nutzung mit 

Angehörigen oder einem Dritten 

unschädlich ist, aber eine aus-

schließliche Überlassung an andere 

eben dazu führt, dass ein Spekula-

tionsgewinn anfallen kann, wenn 

die Spekulationsfrist noch nicht 

abgelaufen ist. 

 

Separates Gartengrundstück 

kann nicht selbstgenutzt 

werden 

Wer neben dem selbstgenutzten 

Haus eine große Freifläche hat, 

kann sich glücklich schätzen. So-

lange die Freifläche mit dem Ge-

bäude verbunden ist und damit 

ebenfalls eigenen Wohnzwecken 

dient, zum Beispiel als Garten ver-

wendet wird, gilt auch dafür die 

Steuerbefreiung eines Spekulati-

onsgewinns, wenn die Immobilie 

innerhalb der Spekulationsfrist 

verkauft wird. Wenn aber ein Teil 

der Freifläche oder die gesamte 

Freifläche abgetrennt wird, damit 

sie separat vom Gebäude verkauft 

werden kann, entfällt der einheitli-

che Nutzungs- und Funktionszu-

sammenhang, der für die Steuer-

befreiung notwendig ist. Der Bun-

desfinanzhof jedenfalls meint, dass 

ein unbebautes Grundstück man-

gels darauf befindlichem Gebäude 

nicht bewohnt werden kann und 

damit auch nicht unter die Steuer-

befreiung fallen kann, selbst wenn 

es bis kurz vor dem Verkauf noch 

Teil des selbstgenutzten Eigentums 

war. 

 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe! Falls Sie zu einem Thema Bedarf an einer Beratung 

haben, wenden Sie sich bitte an uns oder vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin. Bis zur nächs-

ten Ausgabe wünschen wir Ihnen viel Erfolg und stehen bei Fragen gerne zu Ihrer Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 


